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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

12.10.1967 

Geschäftszahl 

0018/67 

Rechtssatz 

Eine Kapitalgesellschaft (GmbH) und ein Einzelunternehmer bilden, selbst wenn sich sämtliche GmbH-Anteile 
in der Hand des Einzelunternehmers befinden und somit die GmbH eine "Einmanngesellschaft" ist, zwei 
umsatzsteuerrechtlich verschiedene Unternehmer. Umsätze zwischen diesen Unternehmern sind steuerbar. 
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